
 

  

S 12 RJ 1177/97 A

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 5
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 12 RJ 1177/97 A
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2. Instanz

Aktenzeichen L 5 RJ 211/01
Datum 05.08.2003

3. Instanz

Datum -

I. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Sozialgerichts Landshut vom
25. Oktober 2000 abgeÃ¤ndert und die Klage gegen den Bescheid vom 17. Oktober
1996 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 4. August 1997 in vollem
Umfang abgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist eine Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit.

Der am 1943 im vormaligen Jugoslawien geborene KlÃ¤ger ist serbischer
StaatsangehÃ¶riger mit Wohnsitz in Belgrad. Er hat keinen Beruf erlernt und war in
seiner Heimat in verschiedenen ungelernten TÃ¤tigkeiten beschÃ¤ftigt, u.a. als
Heizer, Ladearbeiter sowie zuletzt als StraÃ�enreinigungskraft. In seiner Heimat
sind Versicherungszeiten im Jahr 1969 sowie von 1977 bis 1980, 1981 bis
28.12.1983, 20.01.1984 bis 24.02.1984 und 05.02.1985 bis 23.06.1992 festgestellt;
seit 24.06.1992 bezieht er dort eine Invalidenpension von zuletzt ca. 15,00 DM.
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In Deutschland war er von 1972 bis 23.07.1976 u.a. als Fabrikarbeiter in der
Produktion von NeonrÃ¶hren beschÃ¤ftigt. GemÃ¤Ã� bestandskrÃ¤ftigem Bescheid
vom 06.11.1990 sind insgesamt 47 Monate versicherungsrechtlicher Zeiten
festgestellt. 1973 erlitt der KlÃ¤ger bei einem Verkehrsunfall eine
SchÃ¤delverletzung.

Ein erster am 28.06.1979 in Jugoslawien gestellter Rentenantrag wurde 1983 an die
Beklagte weiter geleitet, die bis 1987 die versicherungsrechtlichen Zeiten des
KlÃ¤gers ermittelte. Vom 19.05. bis 21.05.1987 veranlaÃ�te sie eine stationÃ¤re
Untersuchung des KlÃ¤gers einschlieÃ�lich RÃ¶ntgenuntersuchung, EKG,
dopplersonografischer Untersuchung, Spirographie, Serum-EiweiÃ�-Elektrophorese
und laborchemischer Untersuchung. Dr.S. diagnostizierte auf dieser Grundlage:

Chronische obstruktive Atemwegserkrankung bei Nikotinkonsum, labiler
Bluthochdruck ohne AusgleichsstÃ¶rungen des Kreislaufs sowie
WirbelsÃ¤ulenabhÃ¤ngige Beschwerden bei Aufbrauchserscheinungen.

Folgen des SchÃ¤deltraumas von 1973 konnten nicht festgestellt werden.

Dr.S. hielt den KlÃ¤ger fÃ¼r fÃ¤hig, leichte Arbeiten einfacher Art ohne Einwirkung
reizender Gase und ohne vermehrte Staubeinwirkung vollschichtig auszuÃ¼ben.

Dem folgend lehnte die Beklagte mit Bescheid vom 10.07.1987 die GewÃ¤hrung
einer Rente wegen Berufs-/ErwerbsunfÃ¤higkeit (EU/BU) ab. Auf der RÃ¼ckseite des
Bescheides waren Hinweise abgedruckt, dass bei spÃ¤terem Eintritt des
Versicherungsfalls der EU/BU auch die weiteren versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen zu prÃ¼fen seien; insoweit werde auf das beigefÃ¼gte Merkblatt
6 hingewiesen.

Auf einen weiteren Rentenantrag vom 20.05.1988 und Vorlage ei- nes Ã¤rztlichen
Gutachtens aus Belgrad vom 25.08.1988 stellte der PrÃ¼farzt Dr.D. als Diagnosen
fest:

Zustand nach Gehirnquetschung und SchÃ¤delbruch, Verdacht auf Epilepsie,
VerschleiÃ�erscheinungen der WirbelsÃ¤ule und Bronchitis. Bei dieser Beurteilung
blieb Dr.D. auch nach Vorlage eines weiteren Ã¤rztlichen Gutachtens aus Belgrad
vom 14.03.1988. Daraufhin lehnte die Beklagte mit Bescheid vom 04.10.1988 die
GewÃ¤hrung der begehrten Rente ab, weil der KlÃ¤ger trotz der festgestellten
gesundheitlichen EinschrÃ¤nkungen noch in der Lage sei, vollschichtig leichte
Arbeiten unter nur qualitativen EinschrÃ¤nkungen auszuÃ¼ben. Der Bescheid
enthielt einen Hinweis, dass bei spÃ¤terem Eintritt des Versicherungsfalles die
weiteren versicherungsrechtlichen Voraussetzungen zu prÃ¼fen seien und dass auf
das beigegebene Merkblatt 6 insoweit verwiesen werde.

Auf den weiteren Rentenantrag vom 28.02.1992, der zur Bewilli- gung der
Invalidenpension fÃ¼hrte, diagnostizierte der PrÃ¼farzt Dr.D.:

Bluthochdruck ohne AusgleichsstÃ¶rungen des Kreislaufs, behandlungsdÃ¼rftige
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Brochitis ohne wesentliche Minderung der Lungenfunktion, Pseudoneurasthenie,
VerschleiÃ�erscheinungen der WirbelsÃ¤ule ohne wesentliche FunktionsausfÃ¤lle,
Minderung des HÃ¶rvermÃ¶gens um 50 %, ohne wesentliche Folgen erlittener
Arbeitsunfall 1973 mit SchÃ¤del- und Gesichtsknochenbruch.

Dr.D. wertete dabei die vorgelegten Blutdruckwerte, das EKG, die
Lungenfunktionsuntersuchung und insbesondere die Feststel- lungen zum
psychischen Zustand des KlÃ¤gers aus. Insoweit stell- te er fest, dass bei der
Untersuchung in Belgrad nur eine Pseu- doneurasthenie angegeben wurde, was
eine wesentliche unfallbe- dingte Minderung der LeistungsfÃ¤higkeit nicht nach sich
gezogen habe. Auch ein weiteres Gutachten aus Belgrad vom 23.01.1992 enthielt
nach den Feststellungen des Dr.D. keine wesentlichen anderen Befunde, sodass der
KlÃ¤ger als Fabrikarbeiter nicht mehr einsatzfÃ¤hig, jedoch im Ã�brigen noch in der
Lage sei, leichte TÃ¤tigkeiten einfachster Art zu ebener Erde, ohne besonderen
Zeitdruck sowie ohne Anforderungen an das HÃ¶rvermÃ¶gen und GefÃ¤hrdung
durch LÃ¤rm vollschichtig auszuÃ¼ben. Dieser EinschÃ¤tzung schloss sich die
Beklagte an und lehnte mit Bescheid vom 13.10.1992 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 24.02.1993 das Rentenbegehren des KlÃ¤gers ab.
Dem Widerspruchsbescheid war das Merkblatt 6 mit Hinweisen zur
Aufrechterhaltung des weiteren Versicherungsschutzes beigefÃ¼gt.

Einen weiteren Antrag vom 05.10.1995 wies die Beklagte mit Bescheid vom
17.10.1996/Widerspruchsbescheid vom 04.08.1997 ab, weil der KlÃ¤ger ausgehend
vom Datum der Antragstellung die besonderen versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen der begehrten Rente nicht erfÃ¼lle.

Im anschlieÃ�enden Klageverfahren vor dem Sozialgericht Landshut (SG) hat der
KlÃ¤ger beantragt, die Beklagte zur GewÃ¤hrung von Rente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit bei einem am Tag der Antragstellung eingetretenen
Versicherungsfall zu verurteilen. Das SG hat ein neurologisch-psychiatrisches
Gutachten des P.J. R. (23.10.2000), ein orthopÃ¤disch/rheumatologisches des Dr.S.
(24.10.2000) und ein internistisches des Dr.P. (24.10.2000) eingeholt. P.J. R. hat
einen dringenden Verdacht auf ein Anfallsleiden wohl bei Zustand nach schwerem
SchÃ¤delhirntrauma 1973, anamnestisch bekannt seit ca. fÃ¼nf Jahren,
diagnostiziert. Er hat den KlÃ¤ger wegen eines mittel- bis schwerergradigen
hirnorganischen Psycho-Syndroms, mit deutlicher EinschrÃ¤nkung der geistigen
LeistungsfÃ¤higkeit bei wohl einfach strukturierter PrimÃ¤rpersÃ¶nlichkeit nur noch
in der Lage gesehen, eine unter zweistÃ¼ndige tÃ¤gliche Arbeitsleistung auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt zu erbringen. Unter Einbezug eines Attestes des Dr.M.
vom 06.10.2000 hat der SachverstÃ¤ndige als maÃ�gebliches Datum fÃ¼r den
Eintritt der verminderten ErwerbsfÃ¤higkeit den Untersuchungstag bezeichnet.
Diese EinschÃ¤tzung hat das SG Ã¼bernommen und mit Urteil vom 25.10.2000 die
Beklagte zur GewÃ¤hrung von ErwerbsunfÃ¤higkeitsrente auf Dauer ab 01.11.2000
verurteilt. Es hat zur BegrÃ¼ndung ausgefÃ¼hrt, seit 23.10.2000 sei der KlÃ¤ger
auf Dauer wegen des nervenÃ¤rztlich festgestellten unter zweistÃ¼ndigen
LeistungsvermÃ¶gens erwerbsunfÃ¤hig. Zu den versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen hat das SG die Auffassung vertreten, dass der KlÃ¤ger die
ZeitrÃ¤ume ab 01.1984 mit Anwartschaftserhaltungszeiten belegen kÃ¶nne. Die
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erste LÃ¼cke von MÃ¤rz 1984 bis Januar 1985 sei darauf zurÃ¼ckzufÃ¼hren, dass
die Beklagte den KlÃ¤ger nicht ausreichend aufgeklÃ¤rt habe, sondern nur ein
allgemein gehaltenes Merkblatt Ã¼bersandt habe. Ebenso wenig sei der KlÃ¤ger
durch das dem Widerspruchsbescheid vom 24.02.1993 beigefÃ¼gte Merkblatt
ausreichend und deutlich genug Ã¼ber die MÃ¶glichkeit der freiwilligen
Beitragsnachent-richtung aufgeklÃ¤rt worden. Dies fÃ¼hre dazu, dass die BeitrÃ¤ge
als entrichtet gelten mÃ¼ssten. Hinsichtlich der Zeit bis Oktober 2000 hat das SG
die Klage im Ã�brigen abgewiesen, weil bis zu diesem Zeitpunkt die
gesundheitlichen Voraussetzungen der Rente nicht erfÃ¼llt seien.

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt und sich vor allem darauf
berufen, dass die besonderen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen des
Rentenanspruches nicht erfÃ¼llt seien. Ein sozialrechtlicher Herstellungsanspruch
sei nicht gegeben, weil ein Beratungsfehler nicht vorgelegen habe. Im Ã�brigen
wÃ¤re der KlÃ¤ger jedenfalls ab Juli 1992 wirt- schaftlich nicht in der Lage gewesen,
mit der in Jugoslawien bezogenen Rente in HÃ¶he von rund DM 15,00 monatlich
freiwillige BeitrÃ¤ge in HÃ¶he von rund DM 100,00 zu entrichten. Seine
Behauptung, er hÃ¤tte sich die erforderlichen BetrÃ¤ge durch Auf- nahme eines
Kredits beschaffen kÃ¶nnen, sei nicht glaubhaft, weil ein Kredit fÃ¼r aus damaliger
Sicht unbestimmte Zeit und in unbestimmter HÃ¶he dem KlÃ¤ger in Anbetracht
seines geringen Ren- teneinkommens voraussichtlich nicht eingerÃ¤umt worden
wÃ¤re. Auf diese AusfÃ¼hrungen der Beklagten hat der Senat eine Stellungnahme
des KlÃ¤gers angefordert und Nachweise erbeten, welche EinkÃ¼nfte er von MÃ¤rz
1984 bis Januar 1985 hatte sowie auf welchem Wege und zu welchem Zinssatz er
ein Darlehen von wem erhalten haben wÃ¼rde, um freiwillige BeitrÃ¤ge zu leisten.
Hierauf hat der KlÃ¤ger geantwortet, 1984/85 ohne BeschÃ¤ftigung und ohne
EinkÃ¼nfte gewesen zu sein. Hinsichtlich der weiteren Fragen hat er keine Angaben
machen kÃ¶nnen.

Die Beklagte beantragt,
das Urteil des Sozialgerichts Landshut vom 25.10.2000 abzuÃ¤ndern und die Klage
gegen den Bescheid vom 17.10.1996 in der Fassung des Widerspruchsbescheides
vom 04.08.1997 in vollem Umfang abzuweisen.

Der KlÃ¤ger beantragt sinngemÃ¤Ã�,
die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Sozialgericht Landshut vom
25.10.2000 zurÃ¼ckzuweisen.

Beigezogen und Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung waren die
Verwaltungsakten der Beklagten. Auf diese Akten sowie auf die Gerichtsakten
beider RechtszÃ¼ge wird zur ErgÃ¤nzung des Tatbe- standes Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die zulÃ¤ssige Berufung ist begrÃ¼ndet. Der KlÃ¤ger hat keinen An- spruch auf die
vom Sozialgericht Landshut ab 01.11.2000 zuge- sprochene Rente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit, weil er deren versicherungsrechtliche Voraussetzungen nicht
erfÃ¼llt. Auf die Berufung der Beklagten hin wird deshalb das Urteil des
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Sozialgerichts Landshut aufgehoben und die Klage gegen den Bescheid vom
17.10.1996 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 04.08.1997 voll
umfÃ¤nglich abgewiesen.

Der geltend gemachte Rentenanspruch des KlÃ¤gers richtet sich nach den Â§Â§ 43, 
44 SGB VI in der bis 31.12.2000 geltenden Fas- sung, da er auch Zeiten vor diesem
Datum erfasst. Die ab 01.01.2001 geltende Neuregelung durch das Gesetz zur
Reform der Renten wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit (vom 20.12.2000 â��
BGBl. I S.1827) wÃ¤re nur heranzuziehen, falls ein Rentenan- spruch am 31.12.2000
nicht bestanden hÃ¤tte, aber fÃ¼r die nachfolgende in Betracht kÃ¤me (vgl. Â§Â§
300 Abs.1 i.V.m. Abs.2 SGB VI).

Nach Â§ 43 Abs.2 SGB VI alter Fassung sind berufsunfÃ¤hig Versi- cherte, deren
ErwerbsfÃ¤higkeit wegen Krankheit oder Behinderung auf weniger als die HÃ¤lfte
derjenigen von kÃ¶rperlich, geistig und seelisch gesunden Versicherten mit
Ã¤hnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken
ist. Nach Â§ 240 SGB VI neuer Fassung haben Versicherte, die wie der KlÃ¤- ger vor
dem 02.01.1961 geboren sind, bei Vorliegen von Berufs-unfÃ¤higkeit einen
Anspruch auf Rente wegen teilweiser Erwerbs-minderung. ErwerbsunfÃ¤higkeit
setzt nach Â§ 44 Abs.2 SGB VI a.F. ebenso wie eine volle Minderung der
ErwerbsfÃ¤higkeit i.S. des neuen Rechts gemÃ¤Ã� Â§ 43 Abs.2 S.2 SGB VI eine
gegenÃ¼ber der BerufsunfÃ¤higkeit noch weiter herabgesetzte ErwerbsfÃ¤higkeit
voraus.

Vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen in einer zumutbaren TÃ¤tigkeit schlieÃ�t nach
alter und neuer Rechtslage einen Rentenanspruch wegen Erwerbs- oder
BerufsunfÃ¤higkeit regelmÃ¤Ã�ig aus.

Ausgangspunkt bei der PrÃ¼fung der BerufsunfÃ¤higkeit ist der bisherige Beruf des
Versicherten, d.h. die zuletzt in der Bun- desrepublik Deutschland regelmÃ¤Ã�ig
ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit (vgl. BSG SozR 3-220 Â§ 1246 Nr.61 m.w.N.). Im streitigen
Fall ist nach den eigenen Angaben des KlÃ¤gers sowie nach dem gesamten
Akteninhalt erwiesen, dass er nur ungelernte TÃ¤tigkeiten ausgeÃ¼bt hat. Er kann
somit zumutbar auf alle Arbeiten verwiesen werden, die der allgemeine
Arbeitsmarkt zur VerfÃ¼gung stellt (vgl. BSG SozR 3-200 Â§ 1246 Nrn.13, 27).

Auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt konnte der KlÃ¤ger zumutbare TÃ¤tigkeiten
jedenfalls bis Mitte 1995 noch vollschichtig aus- Ã¼ben. Nach den Ã¼berzeugenden
Feststellungen des Dr.S. hatten beim KlÃ¤ger 1987 Erkrankungen der Atemwege,
der WirbelsÃ¤ule sowie des Herz-Kreislauf-Systems vorgelegen, die dazu fÃ¼hrten,
dass der KlÃ¤ger leichte TÃ¤tigkeiten einfacher Art ohne Einwirkung reizender Gase
und ohne vermehrte Staubeinwirkung vollschichtig ausÃ¼ben konnte. Zu dieser
EinschÃ¤tzung war Dr.S. auf Grund mehrtÃ¤giger klinischer Beobachtung
gekommen, bei der der KlÃ¤ger eingehend mit bildgebenden Verfahren, Labor- und
lungenÃ¤rztlicher Diagnostik untersucht worden war. Hinweise auf StÃ¶rungen auf
neurologisch/psychiatrischem Fachgebiet, insbesondere auf Grund des 1973
erlittenen SchÃ¤delhirntraumas waren damals nicht vorhanden. Anlass, an diesen
Diagnosen sowie an der LeistungseinschÃ¤tzung zu zweifeln, besteht zur
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Ã�berzeugung des Senats auch deshalb nicht, weil der KlÃ¤ger von 1985 bis 1992
als StraÃ�enreinigungsarbeiter in Belgrad tÃ¤tig war.

Entgegen den EinschÃ¤tzungen der Ã�rzte aus der Heimat des KlÃ¤gers aus dem
Jahre 1992 war damals bei ihm kein wesentlich an- deres LeistungsvermÃ¶gen
eingetreten. Nach der Ã¼berzeugenden, eingehenden und nach den Regeln der
Ã¤rztlichen Wissenschaft erstellten Stellungnahme des Dr.D. lagen objektivierbar
zum damaligen Zeitpunkt bei dem KlÃ¤ger folgende gesundheitliche
EinschrÃ¤nkungen vor:

Bluthochdruck ohne AusgleichsstÃ¶rungen des Kreislaufes,
behandlungsbedÃ¼rftige Bronchitis und im Wesentlichen ohne Minderung der
Lungenfunktion, Pseudoneurasthenie, VerschleiÃ�erscheinungen der WirbelsÃ¤ule
ohne wesentliche FunktionsausfÃ¤lle, Minderung des HÃ¶rvermÃ¶gens um 50 %,
ohne wesentliche Folgen erlittener Arbeitsunfall 1973 mit SchÃ¤del- und
Gesichtsknochenbruch.

Dr.D. hat Ã¼berzeugend die Untersuchungsergebnisse aus Jugos-lawien umfassend
ausgewertet und hierauf seine EinschÃ¤tzung der LeistungsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers
gestÃ¼tzt, an der der Senat zu Zweifeln keinen Anhaltspunkt sieht. Leichte
TÃ¤tigkeiten einfacher Art zu ebener Erde ohne besonderen Zeitdruckes sowie ohne
Anforderungen an das GehÃ¶rvermÃ¶gen und GefÃ¤hrdung durch LÃ¤rm konnte
der KlÃ¤ger 1992 noch vollschichtig durchfÃ¼hren. Wesent- liche Anhaltspunkte
fÃ¼r eine relevant hohe StÃ¶rung auf neurolo- gisch/psychiatrischem Gebiet hatten
sich damals nicht ergeben, insbesondere waren affektive StÃ¶rungen oder
psychotische Symp-tome nicht diagnostiziert worden, als StÃ¶rung war lediglich
eine Pseudoneurasthenie angegeben.

An diesem Gesundheitszustand hat sich in der Folgezeit Wesent- liches insofern
geÃ¤ndert, als sich bei dem KlÃ¤ger auf psychia- trisch/neurologischem Sachgebiet
eine wesentliche StÃ¶rung erge- ben hat. Diese wurde bei der Untersuchung in
Belgrad am 23.09.1996 mit Enzephalopathia posttraumatika sowie Neurosis
conversivum angegeben. Diese hat der SachverstÃ¤ndige R. auch anlÃ¤Ã�lich der
Untersuchung im Oktober 2000 festgestellt und hierzu ausgefÃ¼hrt, dass seit ca.
fÃ¼nf Jahren ein Anfallsleiden aufgetreten sei. In Zusammenschau dieser Tatsachen
sieht es der Senat zusammen mit der Indizwirkung der Antragstellung am
30.10.1995 als erwiesen an, dass bei dem KlÃ¤ger ab Oktober 1995 eine
neurologisch/psychiatrische Erkrankung in Form der Folgen eines
SchÃ¤delhirntraumas eingetreten ist, die ab diesem Zeitpunkt ein
untervollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen begrÃ¼ndet. Seit Oktober 1995 liegt bei
dem KlÃ¤ger somit ErwerbsunfÃ¤higkeit vor. Anhaltspunkte, diese relevante
LeistungseinschrÃ¤nkung auf ein frÃ¼heres Datum zu legen sind nicht vorhanden,
insbesondere fehlt es an Behandlungsnachweisen fÃ¼r diese Krankheit oder
anderen objektivierbaren Hinweisen.

Zu diesem Zeitpunkt erfÃ¼llt der KlÃ¤ger allerdings nicht mehr die besonderen
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r die begehrte Rente, die sowohl
fÃ¼r die alte als auch fÃ¼r die ab 01.01.2001 geltende Rechtslage erforderlich
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sind.

In dem von Oktober 1995 zurÃ¼ckzurechnenden FÃ¼nfjahreszeitraum bis Oktober
1990 bestehen PflichtbeitrÃ¤ge nur bis Juni 1992. Es handelt sich insoweit um
BeitrÃ¤ge aus einer BeschÃ¤ftigung in Jugoslawien, die gemÃ¤Ã� dem deutsch-
jugoslawischen Sozialversicherungsabkommen als Pflichtbeitragszeiten gewertet
werden. In der nachfolgenden Zeit fehlt es jedoch an PflichtbeitrÃ¤gen. Die
erforderlichen 36 Monate PflichtbeitrÃ¤ge im relevanten FÃ¼nfjahreszeitraum sind
damit vom KlÃ¤ger nicht zu erfÃ¼llen.

Anhaltspunkte fÃ¼r AufschubtatstÃ¤nde sind nicht vorhanden. Ins- besondere
zÃ¤hlt der Bezug einer jugoslawischen Rente nicht zu den im Gesetz genannten
AufschubtatbestÃ¤nden, da das deutsch- jugoslawische
Sozialversicherungsabkommen insoweit keine Gleichstellung mit dem Bezug einer
Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit nach deutschem Recht vorsieht.

Anhaltspunkte fÃ¼r einen Tatbestand der vorzeitigen Wartezeiter- fÃ¼llung sind
nicht vorhanden.

Der KlÃ¤ger kann sich auch nicht auf Anwartschaftserhaltungszei- ten (Â§ 240 Abs.2
SGB VI a.F., Â§ 241 Abs.2 SGB VI n.F.) berufen. Insoweit mÃ¼sste jeder
Kalendermonat vom 01.01.1984 an bis Oktober 1995 mit versicherungsrechtlich
relevanten Zeiten belegt sein. Insoweit bestehen LÃ¼cken von MÃ¤rz 1984 bis
Januar 1985 sowie ab Juli 1992. Entgegen der Auffassung des Sozialgerichts
kÃ¶nnen diese ZeitrÃ¤ume auch nicht infolge eines sozialrechtlichen
Herstellungsanspruches aufgefÃ¼llt werden.

Ein sozialrechtlicher Herstellungsanspruch, der im Sozialge- setzbuch nicht positiv
rechtlich geregelt ist und der durch Richterrecht in stÃ¤ndiger Rechtsprechung
entwickelt wurde, dient dazu, eine RechtsbeeintrÃ¤chtigung durch
gesetzmÃ¤Ã�iges Verwaltungshandeln zu korrigieren. Er setzt voraus, dass ein
bestimmtes soziales Recht durch Verletzung einer Haupt- oder Nebenpflicht einer
BehÃ¶rde beeintrÃ¤chtigt wurde und dass infolge hiervon kausal ein Rechtsverlust
eingetreten ist. Im Wesentlichen kommen dabei in Betracht VerstÃ¶Ã�e gegen
Nebenpflichten in Form von Hinweis- und Beratungspflichten, die aus Art.14 Abs.1
S.2 GG i.V.m. Â§ 2 Abs.2 SGB I resultieren (vgl. BSG Urteil vom 06.03.2003 â�� B 6
RA 38/01 R).

Im Gegensatz zum SG vermag der Senat einen Herstellungsanspruch nicht
erkennen. Zwar enthÃ¤lt der Bescheid vom 10.07.1987 Ã¼ber den Antrag aus dem
Jahr 1979 keine ausreichenden und verstÃ¤ndlichen Hinweise, dass durch die zum
01.01.1984 eingetretene RechtsÃ¤nderung die Aufrechterhaltung von
Anwartschaften durch freiwillige Beitragsleistung mÃ¶glich und in bestimmten
FÃ¤llen erforderlich war (vgl. BSG vom 05.04.2000, B RJ 50/98). Allerdings bleibt
dies ohne Folgen, denn bei Entstehung der BeitragslÃ¼cke ab Bezug der
Invalidenpension 1992 war der KlÃ¤ger ausreichend aufgeklÃ¤rt und auf mÃ¶gliche
Folgen hingewiesen wor- den. Hierzu hatte die Entscheidung der Beklagten vom
13.10.1992/ 24.02.1993 den Hinweis enthalten, dass bei einem in der Folgezeit
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mÃ¶glicherweise eintretenden Zustand der Erwerbs- oder BerufsunfÃ¤higkeit auch
die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfÃ¼llt sein mÃ¼ssten und auf das
mitÃ¼bermittelte Merkblatt verwiesen. In diesem Merkblatt wurde der KlÃ¤ger
darÃ¼ber ausreichend informiert, dass er fÃ¼r unbelegte Zeiten zur
Aufrechterhaltung der Rentenanwartschaft freiwillige BeitrÃ¤ge zahlen mÃ¼sste.
Damit war das Merkblatt ausreichend, um zu bewirken, dass der KlÃ¤ger seinen
Beratungsbedarf erkennen konnte und musste. Anders als vom SG angenommen ist
eine vollstÃ¤ndige Darstellung aller mÃ¶glichen Fallgestaltungen nicht mÃ¶glich,
weil ein allzu groÃ�er Umfang des Merkblattes eher zur Desinformation der
Versicherten fÃ¼hren wÃ¼rde. Eine konkrete schriftliche Beratung des KlÃ¤gers
war angesichts des damaligen festgestellten LeistungsvermÃ¶gens nicht
erforderlich (vgl. BayLSG vom 27.07. 2001, L 6 RJ 58/00; BayLSG vom 20.10.1992, L
6 RJ 64/96). Wenn der KlÃ¤ger gleichwohl keine freiwilligen BeitrÃ¤ge entrichtet hat,
verliert dadurch der Beratungs- und AufklÃ¤rungsfehler von 1987 die erforderliche
KausalitÃ¤t.

Im Ã�brigen ist ein Herstellungsanspruch auch deswegen zu ver- neinen, weil der
KlÃ¤ger nicht zur Zahlung der freiwilligen Bei- trÃ¤ge in der Lage gewesen wÃ¤re;
insoweit verkennt das SG die Voraussetzungen der KausalitÃ¤t im Rahmen des
Herstellungsan- spruches. Soweit die Zeit 1983/84 betroffen ist, zweifelt der Senat
bereits daran, dass der KlÃ¤ger aus EinkÃ¼nften einer TÃ¤- tigkeit als
StraÃ�enreiniger in Belgrad in der Lage gewesen wÃ¤- re, die BeitrÃ¤ge zu
entrichten oder dass er von Dritten die entsprechenden BetrÃ¤ge erhalten hÃ¤tte.
Soweit die Zeit ab 1992 betroffen ist, muss zunÃ¤chst beachtet werden, dass der
KlÃ¤ger damals erst 49 Jahre alt war (zum Gesichtspunkt des Lebensal- ters
vergleiche BSG vom 06.08.1992 â�� 8 RKn 9/91 am Ende). Es war fÃ¼r den KlÃ¤ger
damals keineswegs absehbar, ob er Ã¼berhaupt sowie ggf. wann er einmal berufs-
oder erwerbsunfÃ¤hig werden wÃ¼rde. Es war insoweit das Risiko schlicht nicht
abschÃ¤tzbar, fÃ¼r welchen Zeitraum etwa monatlich DM 100,00 an BeitrÃ¤gen zu
zahlen gewesen wÃ¤ren. Es kommt hinzu, dass der KlÃ¤ger nach seinen Angaben
damals nur Ã¼ber die Pension in HÃ¶he von rund DM 15,00 verfÃ¼gte, so dass er
von dritter Seite sich die freiwilligen BeitrÃ¤ge hÃ¤tte vorstrecken lassen mÃ¼ssen.
SchlieÃ�lich ist auch abzuwÃ¤gen, dass der KlÃ¤ger aus den 44 in Deutschland
zurÃ¼ckgelegten Monaten mit allenfalls durchschnittlicher BeitrÃ¤gshÃ¶he nur eine
minimale Rente wegen Erwerbsminderung hÃ¤tte erwarten kÃ¶nnen. Unter diesen
Gegebenheiten wÃ¤re die freiwillige Beitragsleistung regelmÃ¤Ã�ig als
wirtschaftlich unvernÃ¼nftig anzusehen gewesen. Bei diesen Gegebenheiten kann
nur dann eine drittfinanzierte Beitragsleistung angenommen werden, wenn diese
entweder konkret nachgewiesen ist oder zumindest plausibel dargetan wird, von
wem zu welchem Zinssatz und unter welchen RÃ¼ckzahlungsmodalitÃ¤ten die
entsprechenden Darlehen gegeben worden wÃ¤ren. Solche Angaben hat der
KlÃ¤ger vor dem SG nicht gemacht und auch dem Senat trotz ausdrÃ¼cklicher
Anforderung nicht dargetan. Der Senat ist damit Ã¼berzeugt, dass der KlÃ¤ger in
keinem Fall nach Erhalt des ablehnenden Bescheides/Widerspruchsbescheides im
Februar 1993 die entsprechenden BeitrÃ¤ge hÃ¤tte zahlen kÃ¶nnen. Ein
Herstellungsanspruch scheidet damit auch schon mangels KausalitÃ¤t aus.

Auf die Berufung der Beklagten war deshalb das Urteil des Sozialgerichts Landshut
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im zusprechenden Umfange aufzuheben und die Klage vollumfÃ¤nglich abzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde zur Zulassung der Revision sind nicht ersichtlich (Â§ 160 Abs.2 Nrn.2 und
3 SSG).

Erstellt am: 01.12.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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